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 Veröffentlicht am 08.07.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

Rechtssatz

Der Verweis des Meldungslegers auf seine Angaben in der Anzeige ist ausreichend, wenn erstens die Anzeige in

Richtung des als erwiesen angenommenen Sachverhaltes vollständig ist und zweitens keine sich z.B. aus der

Verantwortung des Beschuldigten ergebende zu klärende Widersprüche vorliegen.

Schlagworte

Beweismittel Zeugenbeweis Zeugenaussagen von Amtspersonenfreie BeweiswürdigungBeweismittel

Sachverständigengutachten
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